
 

Ordnung zur Aufhebung der Prüfungsordnungen für die Diplomstudiengänge 
 

Automatisierungs- und Energietechnik 
Ingenieurinformatik 

Nachrichten- und Telekommunikationstechnik 
Maschinenbau 
Mechatronik 

Wirtschaftsingenieurwesen 
 

und die dualen Studiengänge 
 

Automatisierungs- und Energietechnik 
Ingenieurinformatik  

 Nachrichten- und Telekommunikationstechnik  
Wirtschaftsingenieurwesen 

 
an der Fachhochschule Kaiserslautern  

vom 11. März 2008 
 
 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit  § 86 Abs. 2 Nr. 3  Hochschulgesetz vom 21. Juli 

2003 (GVBI. S. 167), geändert durch das Erste Landesgesetz zur Änderung hochschulrechtlicher 

Vorschriften (GVBl. S. 438), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Angewandte 

Ingenieurwissenschaften der Fachhochschule Kaiserslautern am 14.11.2007 die folgende Ordnung 

zur Aufhebung der Diplomprüfungsordnungen für die Studiengänge Automatisierungs- und 

Energietechnik, Ingenieurinformatik sowie Nachrichten- und Telekommunikationstechnik, 

Maschinenbau und Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen und die dualen Studiengänge 

Automatisierungs- und Energietechnik Ingenieurinformatik sowie Nachrichten- und 

Telekommunikationstechnik und Wirtschaftsingenieurwesen beschlossen. Sie wurde vom Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur mit Schreiben vom 4. März 2008, Az.: 9526-1 TgbNr.: 

2823/07 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

§ 1   Außerkrafttreten der bisherigen Prüfungsordnungen 

Die folgenden Prüfungsordnungen werden hiermit aufgehoben:  

- Ordnung für die Diplomprüfung in den Studiengängen Automatisierungs- und Energietechnik, 

Ingenieurinformatik sowie Nachrichten- und Telekommunikationstechnik im Fachbereich 

Elektrotechnik / Informationstechnik der Fachhochschule Kaiserslautern vom 1. September 

1999 (StAnz. S. 1594) zuletzt geändert am 26. August 2003 (St.Anz. S. 2131) 

- Ordnung für die Diplomprüfung in den dualen Studiengängen Automatisierungs- und 

Energietechnik, Ingenieurinformatik sowie Nachrichten- und Telekommunikationstechnik des 

Fachbereiches Elektrotechnik/Informationstechnik der Fachhochschule Kaiserslautern vom 26. 

August 2003 (StAnz. S. 2120) 



 

- Prüfungsordnung in den Diplomstudiengängen Maschinenbau und Mechatronik im 

Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule Kaiserslautern vom 6. Juli 1998 (StAnz. S. 

1143 ff) zuletzt geändert am 18. Oktober 2005, (StAnz. 2006 S. 5) 

- Ordnung für die Diplomprüfung in dem Gemeinsamen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

der Fachhochschule Kaiserslautern vom 20. Dezember 1999 (Staatsanzeiger Nr. 5, S. 214 ff. 

vom 14.02.2000, zuletzt geändert am 28. August 2003, (StAnz. S. 2223) 

- Ordnung für die Diplomprüfung in dem dualen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen der 

Fachhochschule Kaiserslautern vom 28. August 2003 (StAnz. S. 2175) 

 

§ 2   Übergangsvorschriften 

(1) Studierende, die das Studium in einem der in § 1 genannten Studiengängen an der 

Fachhochschule Kaiserslautern vor Inkrafttreten dieser Ordnung aufgenommen haben, 

beenden das Studium nach der in § 1 bezeichneten Prüfungsordnung. Diese Möglichkeit 

besteht für Prüfungen des Vordiploms bis einschließlich Sommersemester 2009 und für 

Prüfungen des Diploms bis einschließlich Sommersemester 2012. Studierende, die zu diesen 

Zeitpunkten das Vordiplom oder Diplom noch nicht abgeschlossen haben, können in den 

vergleichbaren Bachelorstudiengang wechseln und das Studium nach der Prüfungsordnung für 

den jeweiligen Bachelorstudiengang in der jeweils geltenden Fassung beenden. 

(2) Studierende nach Absatz 1 können einen Wechsel von dem jeweiligen Diplomstudiengang in 

den Bachelorstudiengang beantragen. Der Antrag ist unwiderruflich. 

(3) Einzelheiten des Überganges regelt der Prüfungsausschuss. 

 

§ 3   Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Staatsanzeiger in Kraft. 

 
 
 

Kaiserslautern, den 11. März 2008 
________________________________ 

Der Dekan des Fachbereiches 
Angewandte Ingenieurwissenschaften 

der Fachhochschule Kaiserslautern 


